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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Ergänzungsleistungen (EL)

Im Juni 2020 hatte das Bundesgericht einen Fall aus dem Kanton St. Gallen zu
beurteilen, in dem es um die Frage ging, ob ein Lebensstil über den durch die Rente
ermöglichten Verhältnissen als freiwilliger Vermögensverzicht im Sinne der EL
gewertet werden kann. So hatte eine Frau vor ihrem Eintritt in ein Altersheim innert
weniger Jahre Ausgaben in der Höhe von CHF 325'830 getätigt. Diese Ausgaben waren
gemäss dem Versicherungsgericht des Kantons St.Gallen für den Existenzbedarf nicht
notwendig. Das ELG besagt, dass Einkünfte und Vermögenswerte, auf die ohne
rechtliche Verpflichtung oder adäquate Gegenleistung verzichtet worden war, bei der
Berechnung von EL als Einnahmen gelten. Freiwillig getätigte Ausgaben wertete das
Bundesgericht aber bisher nie als entgangene Vermögenswerte; das Gesetz biete keine
Möglichkeit zur Lebensführungskontrolle der Versicherten. Selbst wenn also bisher
jemand sein ganzes Vermögen verprasst hatte, bot dies keinen Grund für eine
Reduktion oder Streichung der EL. Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen
forderte jedoch vom Bundesgericht eine Praxisänderung und argumentierte, dass der
Lebensstil in diesem Falle als Verzicht gelten solle. Demnach könne selbstverschuldete
Armut nicht durch eine Sozialversicherung getragen werden, da dies ansonsten als
Sozialhilfe gewertet werden müsse; der Bund habe aber keine Regelungskompetenz im
Sozialhilfebereich. Zudem zeige die EL-Revision, die 2021 in Kraft treten wird und die
neu eine Bestimmung zur Höhe der erlaubten Ausgaben vor Anmeldung zur EL
beinhaltet, dass eine solche Präzisierung auch im Sinne des Gesetzgebers sei. Das
Bundesgericht hielt aber in seinem letztinstanzlichen Urteil an seiner bisherigen Praxis
fest: In der Tat habe eine entsprechende Leistung durch die EL an die Versicherte zwar
sozialhilferechtlichen Charakter, das mache sie aber weder rechtlich noch faktisch zu
Sozialhilfe, argumentierte das Gericht. Die Ausgaben dürften deshalb beruhend auf
dem bisherigen Recht nicht als Vermögensverzicht gewertet werden. Die Weltwoche
befürchtete, dass das Bundesgericht damit der entsprechenden Verschärfung durch
die EL-Revision bereits vor deren Inkrafttreten «die Zähne gezogen habe». 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 30.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Ein weiteres Urteil bezüglich EL fällte das Bundesgericht im September 2020 und zwar
in der Frage, ab wann bei rückwirkender Berechnung von EL Freizügigkeitsgelder
angerechnet werden. Dem Betroffenen waren im Februar 2018 rückwirkend ab
November 2014 eine ganze IV-Rente sowie EL zugesprochen worden. Im April 2018
wurde sein Pensionskassenguthaben frühzeitig ausbezahlt, was bei Bezug einer vollen
Invalidenrente möglich ist. Bei der rückwirkenden Berechnung der EL wurde nun das
Freizügigkeitsguthaben aber bereits ab November 2014 angerechnet. Nachdem das
Verwaltungsgericht des Kantons Bern eine entsprechende Beschwerde abgewiesen
hatte, entschied das Bundesgericht im Sinne des Klägers: Das Freizügigkeitsguthaben
sei erst ab 1. März 2018 zu berücksichtigen, zumal nur tatsächlich vorhandene Vermögen
und Einkommen angerechnet werden dürfen, über die auch verfügt werden kann. Da
die Möglichkeit zum Bezug des Freizügigkeitsgeldes erst ab dem Zeitpunkt bestehe, ab
dem die IV-Verfügung rechtskräftig sei, könne das Guthaben auch erst ab dann
angerechnet werden. 2
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1) BG-Urteil vom 30.6.20 (9C_688_2019); NZZ, 21.7.20; WW, 23.7.20
2) BG-Urteil vom 30.9.20 (9C_135_2020); NZZ, 28.10.20
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